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FB Frauen- und
Gleichstellungspolitik

3Branchen und Regionen hier eingeben

5. 7. 1857 - 20. 6. 1933

Clara Zetkin, von Beruf Lehrerin, war eine bedeutende Führerin 
und Theoretikerin der deutschen und internationalen 
Arbeiterbewegung. 

Sie war Mitbegründerin und Führerin der proletarischen 
Frauenbewegung:

• 1892 - 1919 leitete sie die Frauenzeitschrift "Die Gleichheit".

• Die 2. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz (100 Delegierte aus 17 Ländern) beschloss auf 
Initiative von Clara Zetkin am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines jährlichen 
Internationalen Frauentages für die Interessen der Frauen gegen mehrfache Ausbeutung und 
Unterdrückung.

• Clara Zetkin setzte sich ein für:

Clara Zetkin

� einen Achtstundentag

� gleichen Lohn für gleiche Arbeit
� Urlaub für Schwangere
� die Gleichstellung der Frau im Arbeitsschutzgesetz

• Dabei mußte sie sich auch gegen Teile der Arbeiterbewegung durchsetzen, die in der Arbeit von Frauen 
angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in erster Linie eine Bedrohung für die Beschäftigung der Männer sahen.

• Seit 1920 war sie Abgeordnete des Reichstages, sie warnte 1932 als Alterspräsidentin vor dem drohenden 
Faschismus und forderte die Einheit der Arbeiterklasse.

Brot und Rosen

8. März: Internationaler Frauentag
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• Wahl- und Stimmrecht der Frauen

• gleicher Lohn bei gleicher Arbeit 

• Kürzere Arbeitszeiten ohne Lohnkürzungen

• Arbeitsschutzgesetze

• ausreichender Mutter- und Kinderschutz

• Festsetzung von Mindestlöhnen

• Frauen gegen den imperialistischen Krieg

Themen der Internationalen Frauentage vor 1918

Brot und Rosen

8. März: Internationaler Frauentag
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In der Zwischenkriegszeit war der legale 
Schwangerschaftsabbruch ein zentrales Thema am 8. 
März, ebenso wie der Schwangeren- und 
Mutterschutz. 

Dieser Kampf wuchs zu einer Massenbewegung an, 
denn die Wirtschaftskrise, die in ganz Europa 
herrschte, zwang jährlich über eine Million Frauen 
abzutreiben.

An den Folgen dieser illegalen Abtreibungen starben in 
Deutschland 1931 ca. 44.000 Frauen.

Der Internationale Tag der Frau in der Weimarer Rep ublik

Brot und Rosen

8. März: Internationaler Frauentag
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Zweck

- Gesundheitsschutz für Mutter/Kind
- Absicherung der Mutter, um Zwang zu  nehmen, aus 

finanziellen Gründen Risiken bei der Arbeit einzugehen

Gesundheitsschutz EntgeltschutzArbeitsplatzschutz



Struktur des MuSchG 2018
� Abschnitt 1 „Allgemeine Vorschriften“: Zielsetzung, Anwendungsbereich, 

Begriffsbestimmungen (§§ 1,2).

� Abschnitt 2 „Gesundheitsschutz“: arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz (§§ 3-8), 
betrieblicher Gesundheitsschutz (§§ 9-15), ärztlicher Gesundheitsschutz (§ 16).

� Abschnitt 3 „Kündigungsschutz“: Kündigungsverbot (§ 17)

� Abschnitt 4 „Leistungen“: Mutterschutzlohn, Mutterschaftsgeld, Zuschuss, 
Erholungsurlaub u. a. (§§ 18-25)

� Abschnitt 5 „Durchführung des Gesetzes“: Pflichten und Verfahren für alle 
maßgeblichen Akteurinnen und Akteure (§§ 26-31)

� Abschnitt 6 „Bußgeld- und Strafvorschriften“: Sanktionen bei Verstößen (§§ 32, 33)

� Abschnitt 7 „Schlussvorschriften“: Evaluationsbericht (§ 34)

DGB Bundesvorstand, Abt. Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik, 11.09.2017 13

Mutterschutz
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Tillmanns/Mutschler, BEEG/MuSchG, MuSchG § 10 Beurte ilung….../
3.1 Präventive Gefährdungsbeurteilung

Rz. 54

Die generelle Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 Abs. 1 muss grundsätzlich auch 
dann erfolgen, wenn der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Prüfung keine weiblichen Beschäftigten 
hat. Dieses Vorgehen ist aus Gründen des Diskriminierungsschutzes erforderlich, weil 
Arbeitsplätze geschlechtsunabhängig zu vergeben sind und deshalb jeder Arbeitsplatz auch für 
eine Frau in Betracht kommt. Die Ermittlung, bei welchen Tätigkeiten zusätzlich zu den 
Anforderungen nach dem Arbeitsschutzgesetz besondere Gefahren für schwangere und stillende 
Frauen und ihre Kinder bestehen und die Einordnung in 3 Gefährdungsklassen, soll frühzeitig 
Transparenz über mutterschutzsensible Tätigkeiten im Betrieb schaffen.
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Außerdem finden die Regelungen des Gesetzes gem. § 1 Abs. 4 MuSchG nun auf jede Person 
Anwendung, die schwanger ist, ein Kind geboren hat oder stillt. Damit gilt das Gesetz neben 
Cis-Frauen auch für Trans*- und intergeschlechtliche  Menschen.
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Betrieblicher Gesundheitsschutz (§§ 9-15)

Verbindliche Rangfolge der Schutzmaßnahmen
(§ 13 Abs. 1, bisher § 3 MuSchArbV)

1. Schutz durch Umgestaltung der Arbeitsbedingungen (Arbeitsumfeld, 
Arbeitsrhythmus)

2. Ist die Umgestaltung wegen des nachweislich unverhältnismäßigen 
Aufwandes unzumutbar, muss der Arbeitgeber einen anderen 
geeigneten Arbeitsplatz anbieten.

3. Teilweise oder vollständige Freistellung von der gefährdenden 
Beschäftigung als ultima ratio.
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Mutterschutz – Neuregelungen im 
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Unverantwortbare Gefährdung
§ 9 Abs. 2

„Eine Gefährdung ist unverantwortbar, wenn die 
Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung 
angesichts der zu erwartenden Schwere des möglichen 
Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist. Eine unverantwortbare 
Gefährdung gilt als ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle 
Vorgaben einhält, die aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass 
die Gesundheit einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres 
Kindes nicht beeinträchtigt wird.“
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Unverantwortbare Gefährdung

� unbestimmter Rechtsbegriff

� im Widerspruch zur sonstigen arbeitsschutzrechtlichen 
Begrifflichkeit

� im Widerspruch zur Gefährdungslogik im 
Arbeitsschutzrecht, das auf die präventive Vermeidung 
und Minimierung von Gesundheitsbelastungen 
ausgerichtet ist
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